
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/11/21 3Ob409/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1956

Norm

JN §49 Z5

Rechtssatz

Die im § 49 Abs 2 Z 5 JN statuierte Ausnahme von der bezirksgerichtlichen Zuständigkeit ist dahin auszulegen, daß

darunter auch alle Streitigkeiten zu verstehen sind, bei welchen ein Begehren auf Feststellung des Bestehens oder

Nichtbestehens eines Bestandvertrages gestellt wird.
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